
Am 18. und 19. Oktober 2018 fand im „Exzellenzcluster 
Normative Ordnungen“ der Goethe-Universität Frank-
furt die Tagung „Open Access der Rechtswissenschaft – 
Pflicht oder Privatsache?“ statt. Anwesend waren Vertre-
ter eigener Open-Access-Webseiten, Verlage, Vertreter 
von Bibliotheken, Professoren und sonstige Interessierte. 
Das Programm kann der Webseite1 entnommen werden.

Im Rahmen der Tagung wurde eine Reihe von Bei-
spielen und „best Practices“ aus dem Bereich des Open 
Access in der Rechtswissenschaft vorgestellt, nämlich 
das German Law Journal (GLJ)2, das Journal of Intellec-
tual Property, Information Technology and Electronic 
Commerce Law (JIPITEC)3, der Völkerrechtsblog4 und 
das sui generis, Zeitschrift und Schriftenreihe5.

Ordnung der Wissenschaft (OdW) wurde von Man-
fred Löwisch vorgestellt. Er berichtete über Gründung 
und Spektrum von OdW, welches von aktuellen Proble-
men des Hochschulrechts im engeren Sinne, über kom-
plexe wissenschaftsrechtliche und urheberrechtliche 
Fragen, europarechtliche Zusammenhänge und das 
Hochschularbeitsrecht bis hin zu den Grundsätzen wis-
senschaftlicher Ethik reicht.

Herausgeber6 der OdW sind mit dem Hochschul- 
und Wissenschaftsrecht befasste Hochschullehrer, Rich-
ter der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Angehörige der Mi-
nisterialverwaltung und der Verwaltung der Kirchen, 
Rechtsanwälte und Leiter außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen. Diese trifft zugleich die Quali-
tätskontrolle aller Beiträge in OdW.

OdW verfolgt die Open Access Strategie in der Wei-
se, dass jedermann kostenfrei Zugang zu den Ausgaben 
im Internet und auch als pdf-Version im Zeitschriften-
format hat. Möglich ist ebenfalls ein Abonnement auf 
der Webseite, um die ausgaben automatischen zu erhal-
ten. Aktuell liegt die Zahl der Abonnenten bei rund über 
610 Personen. Täglich werden Seiten von OdW7 ca. 100 
Mal pro Tag aufgerufen. OdW kooperiert mit Juris. Die 
Eingabe von Stichworten in das Rechercheportal von Ju-
ris führt zu den entsprechenden Stellen in OdW.

Die veröffentlichen Beiträge in OdW genießen alle 
Urheberrechtsschutz, wobei eine Verwendung zu wis-

senschaftlichen Zwecken unter Angabe der Quelle aus-
drücklich gestattet ist.

OdW wird von dem Verein „Zeitschrift Ordnung 
der Wissenschaft e.V.“ getragen. Dieser verfolgt die 
Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie 
der Volks- und Berufsbildung als steuerlich aner-
kannte gemeinnützige Zwecke.

Herausgeber, Schriftleitung, Vereinsvorstand und 
Redaktion arbeiten ehrenamtlich. Autorenhonorare 
werden nicht gezahlt, was sich aber nicht als hinder-
lich erweist. Vielmehr wächst der Autorenkreis stän-
dig. Der Sachaufwand besteht in der Nutzung zweier 
PC im Büro der Forschungsstelle für Hochschulrecht 
und Hochschularbeitsrecht der Universität Freiburg, 
im Betreiben der Website www.ordnungderwissen-
schaft.de und in der elektronischen Kommunikation 
über die Universität mit der Adresse odw@jura.uni-
freiburg.de.

Der laufende Bedarf wird durch Mitgliedsbeiträge 
(100€/Jahr) und Spenden gedeckt.

In einer Paneldiskussion wurde die Sicht der Ver-
lage erörtert. Die Materialien dazu werden auf der 
Tagungswebseite eingestellt.

Ebenfalls vertreten war die Staatsbibliothek zu 
Berlin. Diese stellte als zentrale Serviceplattform des 
Fachinformationsdienstes für internationale und in-
terdisziplinäre Rechtsforschung ihre virtuelle Fachbi-
bliothek <intR>2[§] vor. Sie bietet einen personali-
sierten Fernleihservice für rechtswissenschaftliche 
Professoren, einen virtuellen Lesesaal mit einem um-
fangreichen Angebot an Datenbanken und ein juristi-
sches Fachrepositorium zur Open-Access-Veröffent-
lichung qualitätsgesicherter Beiträge oder Zweitver-
öffentlichungen. Dies soll zur Förderung des Open-
Access-Publikationsmodells beitragen.

Die Tagung will nicht bloß ein Ort für Diskussio-
nen und Austausch gewesen sein, sondern darüber 
hinausgehend weitere Anregungen und praktische 
Umsetzung von rechtswissenschaftlichen Online-
Zeitschriften fördern. Zu diesem Zweck wurde ein E-
Mail-Verteiler8 eingerichtet, bei man sich unter dem 
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6 Sofern die männliche Form genannt wird, ist stets auch die weib-
liche mit umfasst. Die Ausführungen beziehen sich entsprechend 
auch auf künstlerisches Personal.
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Betreff: „Beitritt“ anmelden kann. Dort wird u.a. 
über das Erscheinen von Tagungsberichten, sowie 
über den Fortgang des geplanten Sonderheft zur Ta-
gung über eine nächste Tagung zu Open-Access für 
die Rechtswissenschaft informiert.

Viktor Kurz ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 

Forschungsstelle für Hochschularbeitsrecht der Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg. Er dankt Herrn Prof. Dr. 

Dr. h.c. Manfred Löwisch herzlich für die Unterstüt-

zung bei der Erstellung dieses Berichts.


